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Erwägungen

E. 1
lit. g und h AuG). Nach Art. 76 Abs. 1 lit. b Ziff. 4 AuG kann ein Ausländer auch in Haft
genommen werden, wenn sein Verhalten darauf schliessen lässt, dass er sich behördlichen
Anordnungen widersetzt.

Die Vorbereitungs- und die Ausschaffungshaft nach Art. 75 bis 77 AuG sowie die
Durchsetzungshaft nach Art. 78 AuG dürfen zusammen in der Regel die maximale
Haftdauer von sechs Monaten nicht überschreiten (Art. 79 Abs. 1 AuG). Weiter darf der
Vollzug einer allfälligen Weg- oder Ausweisung nicht aus rechtlichen oder tatsächlichen
Gründen undurchführbar sein (Art. 80 Abs. 6 lit. a AuG; BGE 127 II 168 E. 2c S. 171 f.).
Schliesslich hat die zuständige Behörde ohne Verzug über die Aufenthaltsberechtigung des
Ausländers zu entscheiden (Art. 75 Abs. 2 AuG), und sind die für den Vollzug der Weg-
oder Ausweisung notwendigen Vorkehren umgehend zu treffen (Art. 76 Abs. 4 AuG,
Beschleunigungsgebot). Die Haft als Ganzes muss verhältnismässig sein (vgl. BGE 130 II
56 E. 1 S. 58 und BGE 125 II 369 E. 3a S. 374 f.).

E. 2
2.1Der Wegweisungsentscheid des BfM vom 27. Juni 2014 wurde dem Beurteilten eröffnet.

2.2Der Beurteilte befindet sich bereits in Vorbereitungshaft. Damit ist der Haftgrund
gemäss Art. 76 Abs. 1 lit. a AuG gegeben.

2.3Eines weiteren Haftgrundes bedarf es nicht. Offensichtlich ist aber auch der Haftgrund
der Untertauchensgefahr erfüllt: Der Beurteilte hat gegenüber dem Migrationsamt
ausdrücklich erklärt, die Wegweisung nicht zu akzeptieren. Er hat sich während rund einem
Jahr illegal in Basel aufgehalten und hat illegal gearbeitet. Soweit der Ausländer geltend
macht, in seiner Heimat an Leib und Leben bedroht zu sein, kann darauf nicht eingegangen
werden: Es steht dem Haftrichter nicht zu, die Wegweisungsverfügung materiell zu
überprüfen. Insgesamt ist nicht davon auszugehen, dass sich der Ausländer in Freiheit dem
Wegweisungsvollzug zur Verfügung halten würde. Untertauchensgefahr ist somit gegeben.

2.4Eine Ausschaffung nach Albanien ist zumutbar und rechtlich sowie tatsächlich möglich.
Der gültige Reisepass des Beurteilten liegt vor, und gemäss Auskunft des Migrationsamtes
kann innert einiger Tage ein unbegleiteter Flug organisiert werden. Es bestehen daher keine
Anhaltspunkte dafür, dass sich die Behörden nicht mit dem nötigen Nachdruck um den
Vollzug der Wegweisung bemühten; das Beschleunigungsgebot ist gewahrt. Ein milderes
Mittel zur Sicherstellung des Wegweisungsvollzugs ist nicht ersichtlich und zielführend.
Die vorliegende Anordnung der Ausschaffungshaft bis 23. Juli 2014 ist somit
verhältnismässig und zu bestätigen.

E. 3



Der Beurteilte verlangt nach unentgeltlicher Verbeiständung. Gemäss BGE 139 I 206 E.
3.3.1 besteht ein Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung, sofern eine Haftanordnung
oder -verlängerung von über drei Monaten zur Diskussion steht. Dies ist vorliegend nicht
der Fall: Per 23. Juli 2014 wird die Haft gerade drei Monate gedauert haben. Sollte bis dann
der Wegweisungsvollzug nicht möglich sein und die Haftverlängerung geprüft werden
müssen, so wird voraussichtlich ein Anspruch auf unentgeltliche Verbeiständung bestehen.
Im Übrigen ist festzuhalten, dass angesichts des vorstehend Gesagten von
Aussichtslosigkeit ausgegangen werden muss, und dass ein "einfacher" Fall vorliegt: Das
Asylgesuch wurde abgelehnt, der Beurteilte wurde aus der Schweiz weggewiesen, sein
gültiger Reisepass liegt vor, ein Flug nach Albanien kann ohne weitere Probleme gebucht
werden. Das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung ist somit abzuweisen. Daran ändert
nichts, dass der Sachbearbeiter ■ aktenkundigerweise ■ dem Beurteilten in Aussicht
gestellt hat, man habe für die Verhandlung einen Rechtsvertreter bestellt. Dies ist wohl
unglücklich formuliert und für den Beurteilten missverständlich, ändert aber nichts daran,
dass der Richter über die unentgeltliche Verbeiständung zu befinden hat und nicht der
Sachbearbeiter des Migrationsamtes. Sollte der Beurteilte nachträglich einen
Rechtsvertreter bestellen, so würde dies in Anbetracht der Umstände vom Richter als
Revisionsgrund anerkannt. Der Antrag auf Verschiebung der heutigen Verhandlung ist in
diesem Sinne abzuweisen. Weiter ist der Beurteilte darauf hinzuweisen, dass ein Anspruch
auf einen Dolmetscher in der Gerichtsverhandlung besteht, und anlässlich der heutigen
Verhandlung auch ein Dolmetscher anwesend war und die Ausführungen des Beurteilten
übersetzt hat. Augenscheinlich hat der Beurteilte den Dolmetscher auch sehr gut
verstanden.

Demgemäss erkenntder Einzelrichter:

://:        Die über A____ angeordnete Ausschaffungshaft ist bis 23. Juli 2014 rechtmässig.

Das Gesuch um unentgeltliche Verbeiständung wird abgewiesen.

VERWALTUNGSGERICHT BASEL-STADT

Der Einzelrichter für Zwangsmassnahmen im Ausländerrecht

Rechtsmittelbelehrung

Gegen diesen Entscheid kann unter den Voraussetzungen von Art. 82 ff. des
Bundesgerichtsgesetzes (BGG) innert 30 TagenBeschwerde in öffentlich-rechtlichen
Angelegenheitenerhoben werden. Die Beschwerdeschrift ist fristgerechtdemBundesgericht,
1000 Lausanne 14,einzureichen. Diese ist mit einem Antrag und einer Begründung zu
versehen. Die Beschwerde hat keine aufschiebende Wirkung.

Der inhaftierte Ausländer kann einen Monat nach der Haftüberprüfung ein
Haftentlassungsgesuch einreichen beimVerwaltungsgericht Basel-Stadt, Bäumleingasse 1,
4051 Basel.

Hinweis

Dieses Urteil wurde dem Ausländer am heutigen Tag mündlich erläutert und schriftlich
ausgehändigt.
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